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Ausstellungsordnung des BBK Düsseldorf – Kunstforum e.V. 
 

Das Kunstforum des BBK Düsseldorf wird durch das Engagement seiner Mitglieder getragen.  

Zu den Ausstellungen beteiligen sich alle Teilnehmenden aktiv und verpflichten sich an den 

vorgesehenen Terminen teilzunehmen. Der Umfang Deiner persönlichen Mitarbeit wird in  

den Ausschreibungen und zu den Vorbereitungsterminen vereinbart. 

Sollte die Ausstellungsordnung nicht respektiert werden, kann ein Ausschluss an der Teilnahme  

zur Ausstellung ausgesprochen werden.  

 

 

Bewerbung 

o Reiche den vollständig ausgefüllten Bewerbungsbogen für Ausstellungen ein.  

o Mit deiner Unterschrift stimmst Du der Ausstellungsordnung verbindlich zu. 

o Teilnahmeberechtigt sind ordentliche Mitglieder des BBK Kunstforums Düsseldorf e.V. 

o Gäste können nur nach Absprache mit dem Vorstand teilnehmen. 

Vorbereitungstreffen 

o In diesem obligatorischen Treffen werden die Aufsichtszeiten, Aufgaben und der Ablauf besprochen. 

o Du erhältst eine Einweisung in die Nutzung der Räumlichkeiten, Schließanlage, Küche,  

Toiletten, Hofzugang, Heizung und Elektrogeräten und Antworten auf mögliche Fragen. 

o Ihr tauscht Euch aus über die Öffentlichkeitsarbeit, Plakate, Flyer und ggf. ein Foto der Ausstellenden 

o Du erhältst Hinweise, wie Du unsere Besucher mit Informationen zur Ausstellung bestmöglich  

begleiten kannst (Kontakt zu Kunstschaffenden, Verkauf von Exponaten etc.) 

 

Einlieferung der Exponate 

o Gewährleiste, dass Deine Werke pünktlich im Kunstforum eintreffen. 

o Der Bewerbungsbogen muss ausgefüllt und unterschrieben vorliegen. 

o Deine Arbeiten müssen in einem ausstellungswürdigen Zustand sein. 

Rahmung, Aufhängungen und Präsentationshilfen sind professionell ausgeführt. 

o Medienarbeiten benötigen eigene Abspielgeräte oder eine vorherige Absprache 

mit den Organisatoren. Du allein verantwortest die Zuverlässigkeit Deiner Technik. 

Eine Anleitung zur Inbetriebnahme braucht es für die Kollegen und eine Rufnummer 

für Rückfragen während der gesamten Ausstellungszeit. 

o Beschrifte deine Werke auf der Rückseite mit Namen, Titel, Jahr und Preis. 

o Die Arbeiten werden unverpackt übergeben. Das Verpackungsmaterial ist mitzunehmen. 

o Nach Prüfung und Zulassung Deiner Exponate wird der Bewerbungsbogen angenommen. 

o Wenn Du Visitenkarten, Katalog und Infos im Eigenverlag auslegen möchtest, vorab anfragen. 

Aufbau 

o Das Kuratoren-Team wird vom Vorstand ernannt. Dessen Entscheidungen sind bindend. 

o Die Anordnung aller Arbeiten erfolgt ausschließlich nach deren Vorgaben. 

Ein Umhängen oder Umstellen ist nur mit Zustimmung des Kuratoren-Teams gestattet. 

o Werke an der Wand werden über das Galerieschienensystem gehängt oder  

in Absprache mit den Organisatoren direkt an der Wand mit Nägeln. 

 Wände und Böden müssen nach Ausstellungsende wieder in Stand gesetzt werden. 

o Alle Werke dürfen nur in einem sicheren Zustand präsentiert werden (Unfallgefahren). 

o Vor Eröffnung der Ausstellung sind die Räume zu Fegen, Beleuchtung zu kontrollieren, 

o Fenster und Jalousien zu ordnen und ggf. der Vorhof zu reinigen. 
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Eröffnung 

o Die Teilnahme an der Vernissage ist verpflichtend. 

o Sei 60 Minuten vor der Eröffnung vor Ort, um Fragen der Presse oder  

für die Einführungsrede beantworten zu können. 

o Die Kosten für Getränke und Snacks trägt der BBK. 

o Der Thekendienst wird von den Ausstellenden übernommen oder nach Absprache delegiert. 

Aufsichtszeiten 

o Alle Beteiligten übernehmen Aufsichten und weitere Aufgaben wie Thekendienst und Reinigung. 

o Du kannst eine Vertretung organisieren. Falls der BBK eine Aufsichtsvertretung stellen soll,  

wird eine Entschädigung an die vertretenden Mitglieder von 30 € erhoben. 

o Ein Schlüsselverlust ist umgehend zu melden. Der Schlüssel verbleibt im BBK bzw. im Tresor. 

o Vor Öffnung sind alle Räume zu kontrollieren und ggf. zu säubern, insbesondere die Toiletten. 

o Die Werbeträger sind aufzustellen und ggf. Installationen in Gang zu setzen. 

o Weitere Hinweise findest du im "Leitfaden für die Ausstellungsaufsicht" im Küchenraum. 

Abbau 

o Der Abbau beginnt am letzten Ausstellungstag - nicht vor 18:00 Uhr (Schließzeit). 

o Alle Werke müssen spätestens zum festgelegten Zusatztermin abgeholt werden. 

o Nicht abgeholte Arbeiten gehen nach vier Wochen in den Besitz des BBK über oder werden entsorgt. 

o Die Übergabe Deiner unbeschädigten Arbeiten bitte unterschreiben lassen.  

Sind Schäden entstanden, bitte dokumentieren und an Vorstand melden (ggf. Versicherung). 

o Die Räume sind sauber und unbeschädigt zu hinterlassen. Falls Beschädigungen entstehen,  

sind diese eigenständig und fachgerecht zu beheben. Andernfalls beauftragt der BBK  

eine Fachkraft auf Kosten der Verursacher von Beschädigungen. 

o Nach dem Abbau findet eine gemeinsame Reinigung aller Räume und dem Vorplatz statt. 

o Alle verbleibenden Materialien und Abfall sind zu verräumen oder zu entsorgen. 

o Die Organisatoren übergeben im Anschluss die Räume an ein Vorstandsmitglied. 

Verkauf von Exponaten 

o Verkäufe sind den Organisatoren und den Kunstschaffenden als Eigentümer mitzuteilen. 

o Es braucht einen schriftlichen Vertrag mit Preis und Kontaktdaten der Käufer. 

o Die Mitnahme von Arbeiten ist erst nach Ausstellungsende am letzten Ausstellungstag gestattet. 

o Der BBK wünscht eine freiwillige Spende von 10% des Verkaufspreises. 

o Der BBK vermittelt nur Verkäufe, ist nicht selbst der Verkäufer. 

Versicherungsschutz 

o Deine Werke sind während der Ausstellung und bis zwei Tage im Anschluss versichert. 

o Der direkte Transport zur und von der Ausstellung ist ebenfalls versichert. 

o Der Versicherungswert entspricht dem im Bewerbungsbogen angegebenem Wert. 

o Die Selbstbeteiligung bei einem Schadensfall beträgt 102 €, die der Verursacher zahlt. 

Bild- und Nutzungsrechte 

o Der BBK darf Fotos und Videos der Ausstellung und aller Teilnehmenden anfertigen. 

o Dieses Material kann zeitlich und räumlich unbegrenzt für öffentliche Zwecke genutzt werden, 

für drucktechnische und digitale Medien zur Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Gemeinnützigkeit. 

o Sonderregelungen sind nur nach Absprache mit dem Vorstand möglich. 

 

Wir wünschen allen Beteiligten des Kunstforums Düsseldorf eine erfolgreiche Ausstellungszeit. 

Die Mitgliederversammlung des BBK Düsseldorf im Dezember 2025 


